
1.Bei blatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz,~ l5.Februat 1950; 

A n fra g e b e a .n t w 0 r tun g + 

Die Anfrage der Abg,. Dr. Mi g s c h und Geno ssen., betre ffe nd die 

Änderungen inder Deviseribewirtschaftung, beantwortet Bundesminister für 

Finanzen Dr. :M arg are ,t h a wie folgt: 

Es ist richtig, dass die Österreichische Nationalbank mit Kundmachung 

vom 26 .. Januar 1950, Nri37, im Gegensatz zu der im November 1945 getroffenen 

Neuregelung wieder individuelle Bslassungsquoten zugelassen l1at,. Es ist jedoch 

nicht richtig, dass 'diese Massnahme eirle Rückkehr zu dem bis November 1949 

eeh~ndhabten System b~edeutet • Bis zilm Novembe,r 1949 war d~e für jeden Exporteur 

individuell festgesetzte Belassungsquote die Grundlage für die Errechnung 

seines ·effektive,n Verkaufscrlöscs~ Der Teil des Verkaufserlöses, der an diö 

Nationalbank abgeliefert werden musste, wurde zu dem offi ziellen Kurs abgc­

~pchnet. Der Teil, der die Belassungsquote bildet, konnte von dem Exporteur 

entweder im eigenen Betrieb verw\.:rtet oder ganz oder teilweise mit dem am Agio­

markt zu erzielenden Erlös vcräusscrt worden. Daraus ergab sich für jeden ein-
-

zelnen Export im Resultat ein \Crschiedener Kurs. Dieses System, das zwar den 

Export gefördert hat, aber sich auf die Dauer al.snicht haltbar erwies, wurde 

geänd~()rt, um dem Exporteur einen einheitlichen Kurs in möglichster Nähe eines 

sich frei bildenden Marktkursos zu gewähren. Da man an dem System der Belas­

sungsquote im Interesse einer'reibungslosen Abwicklung der Exportg;.:sohäftc 

festhalten wollte, wurde im Verhandlungsweg mit dem Währungsfonds dfu einheit­

/liche Belassungsquote von 60 % festgelegt. Es sollte hi~durch auch e inegenügcn-
, 

de Anzc.hl von Devisen zum billigep. Grundkurs für die Dotic'rung der in der Gü~e:ro:-

klasse A einzuführenden Bedarfsgüter geschaf:1fcn werden. Bei deI' Handhabung des 

neuen Systems hat sich gezeigt, dass das Ziel des Einheitskurses für den Export 

insofcrne nicht erreicht wo rdon war, als jener Exporteur, der für' die Deckung 

seines.Roh- und Hilfsstoffbedarfes Güter der Einfuhrklasse Bimportieren musste, 

wieder nicht für seinen Export im vollen Umfang den Mischkurs erzielen konnte. 

Übordies hat sich die starre Bclassungsquote auch insofarnenicht bewährt, als 

j enc Exporteure, die damit nicht das Au.slcmgen finden konnten, wieder den allge­

meinen Bedarf belasteten, während jene anderen, deren B(.::lassungsquoteihrcn 

Importbedarf Überstieg, in die Versuchung gerieten, die nicht unmittelbar benö­

tigten Devisen zu horten. Die Lösung dieser Schwiorigkqit konnte nur in einer 

volls tändigcll Trennung, der Kursbildung für den Export von dem Umfang der· 
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2.Bciblatt. Beiblatt zur P..0rlnmentskorrcspondcnzo 15.Fcbrunr 1950. 

Belnssungsqupte gefunden werden. YL.nl1 nUl1m8hr ~-dc dar mit Q inZiJlncn BrnnchQl1 

il1dividuelle B(;lassungsquotcn vc:,:'uinbart i7crdcm, so hrl.bon diese Vercinbarungc11 

nicht.. vtic früher Einfluss~uf die Kursbildung für dem Export. Di Na.chtroilc, 

die sich a.us dem früherem Systum ürgo.bcn, sind hicmit v~rmicdcl1 .. Der Exporteur 

Grhält füll s.:inen gesamten Exporterlös unter 0.11'-:11 Umständen don cinhcdtlichcll 

Misohkurs. Er kann die Exportcrlösc' zur Gänze zu diesem Kurs an die No.tionul­

bank verkaufen, er kann sie n ber ::;.uc h im RD.~(.;n der ihm nunmehr zugestandenen 

Bclnssungsquotc für eigene Z-··qckc vc:rtrcndcn. Für jeden d-rartigo11 Vvrwendungs­

zweok bedarf er
t 

so vde bisher, einer b~sondcrGn Bewilligung der, Nntionalba.ltk. 

Erfolgt die Vel"':tcndung fÜr We,rencinkäufc J f~.r diod'~r höharc Eink"'.ufskurs gilt,' 

oder für Za.hlungen im sogcnmll1tcn unsichtbu.rcn VcrkQhr, für die .::bcl1fnlls der 

Prämi~nkurs gilt, so hat der Exporteur die Diffc;rcnz-zwischen dem ihm zustehen­

den Misohkurs- und .d8m Prämienkurs an die Nn.tionnlba.nk oinzuznhlcn, die die se 

Beträge zur Verbilligung der Devisen für Einfuhren d.:.:r Güterkla.sse A zu ver­

wenden hat. Nach dem Gesagten ist klar, da.ss entgegen der früheren Pr:-,xis nun­

mehr eine finanzielle Bevorzugung oder Benachteiligung aus der ind~viducllen 

Gestaltung d~r B:.la.ssungsquotcn n.usgüschlossenist und dass weiters durch don _ 

nunmehr gewählten Vorgnng dn.s grösstmöglichc Ausm!'.ss. o.n hereinkommenden Export­

dovisen für die a.llgcmcine Vorsorgung gesichert wird. 

Die Natiol10.1ba.nk hat die in ihrer. Ku,l1d.mo.chung Nr.37 cing0führtc Älld.;rung 

dl::s im November des Vorjnhrcs beschlosscncn Systems mit Wisscn und im Einver­

ständnis mit dem saohlioh zust~~diecn Bundesmi~istcri~ für Finanzen mit den 

lntcl-lJssiertcn Wirtschaftskreisen vurhandelt ~"1d sodr'.l1ll nach Einholung der Zu-. 

stirilL-rung des Bundesministeriums für Finnnzcn die crnähl1te Kundmo..chung G:rlnsscn. 

Sie hat-somit ihre Zuständigkoit nicht übersohrittcp.·~ 

.... -.-.-.--.-.-... -:. .. 
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